
 1

 
 
 
 
Aufwind-Institut, PD Dr. Katharina Klees 
Danziger Str. 23, 68809 Neulußheim 
_________________________________________________________________ 

 
 
Therapiebedingungen 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Frau 
 
Herr 

 
Vorname & Name 

  

 
Beruf 

  

 
Straße & Hausnummer 

  

 
Postleitzahl & Ort 

  

 
Telefon  

  

 
Mobil 

  

 
Email-Adresse 

  

 
geboren am 

  

 
Paartermine       (90,- Euro pro Stunde) 

  

 
Gruppentermine  

  

 
Einzeltermine      

  

 
Coaching            

  

 
Frequenz pro Woche/Monat 

  

 
Beginn & Ende 

  

 
Zahlweise 

  

 
Sonstige Vereinbarungen 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

Therapie für 

Beziehung & Trauma 

        

PD Dr. Katharina Klees  
Psychotherapie (HPG) 
     
 

Tel: 06205/ 255 42 65 
 
Mobil: 0170/ 779 16 22 
www.aufwindinstitut.de 
katharina.klees@t-online.de 
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I. Zeitraum & Probetermine 

 
1. Eine erste Informationsstunde ist kostenlos, wenn danach keine weiteren Sitzungen zustande 
kommen. Ansonsten wird für diese erste Stunde das normale Stundenhonorar in Rechnung gestellt. 
 
2. Es ist grundsätzlich möglich, drei Sitzungen als Probetermine ohne jede schriftliche Fixierung 
auszumachen. In diesem Fall wird das Honorar bar zu Beginn der jeweiligen Sitzung gezahlt. Nach 
Abschluss der drei Probetermine werden gemeinsame Regelungen ausgehandelt und schriftlich 
festgehalten. 
 
3. Für die Gruppenarbeit kann die Teilnahme von einem halben Jahr (c. 10 Abende) zur Probe 
ausgemacht werden. Für diesen Fall sind 6 Monatshonorare zu bezahlen, auch dann, wenn die Termine 
nicht regelmäßig besucht wurden. Das gesamte Honorar ist ohne schriftliche Vereinbarung sofort (in der 
Regel nach 14 Tagen) zu bezahlen, mit schriftlicher Vereinbarung wird es in 6 monatlichen Raten gezahlt. 
Ansonsten gilt die Teilnahme an der Gruppe grundsätzlich unbefristet. Der Gruppenvertrag kann jederzeit 
unter Einhaltung von 3 Abschiedsabenden gekündigt werden. 
 
4. Die schriftlichen Vereinbarungen können ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen nach 
Unterzeichung schriftlich widerrufen werden. Es entfallen dann nur die Kosten der tatsächlich 
stattgefundenen Sitzungen und des ggf. nicht rechtzeitig abgesagten (innerhalb von 36 Stunden) 
nächsten Termins.   
 
5. Es ist grundsätzlich möglich, für die Einzel- oder Paarsitzungen eine feste Anzahl von Sitzungen 
über einen festgelegten Zeitraum (z.B. 6 Termine in 6 Monaten) zu bestimmen. In diesem Fall gelten die 
letzten drei der vereinbarten Termine als Abschiedstermine. 
 
II. Absprachen & Ausfälle 

 
1. Die abgestimmten Termine und vereinbarten Frequenzen werden zu Beginn der gemeinsamen Arbeit 
ausgehandelt und eigenverantwortlich von den Klienten eingehalten. 
 
2. Änderungen der einmal festgelegten Vereinbarungen werden im jeweils ausgehandelten Vertrag 
schriftlich vorgenommen. 
 
3. Wollen oder können die Klienten die vereinbarte Frequenz nicht einhalten, bemühen sie sich um einen 
Ersatztermin oder holen die Termine nach. 

• Werden z.B. regelmäßig weniger Sitzungen eingehalten als tatsächlich ausgehandelt, dann wird  
im Vertrag gemeinsam eine neue Frequenz festgelegt. Durch die Nichteinhaltung der 
vereinbarten Frequenz tritt ein Verdienstausfall ein.  

• Ausnahmen sind zuvor in den Sitzungen bekannt zu geben (Urlaube, Weiterbidungen oder 
berufliche Notwendigkeiten). 

 
4. Unterbrechungen der vereinbarten Frequenz bedürfen einer Aushandlung in den Sitzungen und der 
schriftlichen Festlegung. 
 
5. Termine sind bei Verhinderung von Seiten der Klienten grundsätzlich 36 Stunden im Vorfeld 
abzusagen, sonst wird das für diesen Termin vereinbarte Honorar in Rechnung gestellt. 
 
6. Früher beendete Sitzungstermine werden in voller Höhe der vereinbarten Zeit in Rechnung 
gestellt.  Auch Stunden, die unangenehme Empfindungen auslösen, müssen gezahlt werden. 
 
7. Abgesagte Termine von Seiten des Aufwind-Institutes werden unverzüglich durch einen neuen 
Terminvorschlag der Therapeutin ausgeglichen. 
 
8. Unterbrechungen der abgestimmten Frequenz oder die Dauer der Sitzungen werden nicht per 
Telefon, Mail, Fax oder sms mitgeteilt, sondern in den Sitzungen abgestimmt 
 
9. Alle Veränderungen der vertraglich bedingten Aushandlungen und organisatorische Fragen werden 
innerhalb der Sitzungen besprochen.  
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III. Beendigung & Abschied 

 
1. Grundsätzlich sind drei Abschiedtermine wünschenswert, die sich an der schriftlich 

festgehaltenen Frequenz in den Vertragsbedingungen orientieren. Diese Termine gelten dem 
Abschluss der gemeinsamen Arbeit und der Reflexion des Entschlusses, die Therapie zu beenden. 

 
Der Abschied wird während des gemeinsamen Termins angekündigt und abgesprochen. Ab dem nächsten 
Termin beginnen dann die Abschiedstermine. 
 
 
VI. Zahlweise & Erstattung 

 
1. Rechnung: Nach jeder Sitzung wird ein Zahlungsbeleg mit dem anfallenden Honorar 

ausgehändigt. Der Klient gerät in Verzug, wenn diese Rechnung nicht innerhalb 
von 14 Tagen nach Erhalt und Fälligkeit beglichen wurde (§ 286 , Abs.3 BGB). 

 
2. Dauerauftrag: Zur Entlastung und Vereinfachung empfiehlt sich auch die Einrichtung eines  
   monatlichen Dauerauftrages in Höhe der vereinbarten monatlichen 

Frequenz. Das Guthaben bzw. fehlende Honorar wird am Jahresende bzw. bei  
Beendigung der gemeinsamen Arbeit verrechnet. Das monatliche Honorar für 
die Gruppe wird grundsätzlich über einen Dauerauftrag entrichtet. 

 
3. Lastschrift:  Zu den gleichen Bedingungen wie bei der Einrichtung eines    
   Dauerauftrages besteht auch die Möglichkeit der     
   Einverständniserklärung über den Einzug des anfallenden Honorars per  
   Lastschriftverfahren. 
 

Konto-Nr. ………………………… BLZ: ………………………………..  
 

Einverständnis (Ort, Datum, Unterschrift): ………………………………………………… 
 
 
4. Auf Wunsch kann jederzeit eine formelle Rechung ausgestellt werden. 
 
5. Erstattung: 

• Private Kassen oder eine private Zusatzversicherung (ca. 10,-€ pro Monat) erstatten nach der 
Heilpraktikergebührenordnung (HPG) Ziffer 19.2 (Psychotherapie) für eine Einheit 46,-€. Bitte 
fragen Sie diesbezüglich Ihre private Kasse. Abklärung erfolgt durch die Klientin. 

• Gesetzliche Kassen erstatten für 10 Sitzungen 70,-€ (Stressbewältigung, Entspannung, 
Bewegung). 

• Für berufliches Coaching können beim Finanzamt steuerliche Werbungskosten geltend gemacht 
werden. 

 
 
 
 
 
Diese Regelungen sind Bestandteil der gemeinsamen Arbeit, damit bin ich/ sind wir (bei 

Paaren) grundsätzlich einverstanden: 

 
 
………………………………………  ………………………………………………………..….......................... 
Ort, Datum     Unterschrift, Klient(en) 
 
 
................................. 
Unterschrift, K. Klees 


